
" 
• l�RÄSIDEt4�ENKON/ERENZ 

.3/SN -.AZt (Me 
J?ER l(Aj\ID\VIRTSCfIAFTSKAMMERN 
OSTER�EICHS : 

f 
/' 

Ab sofort erreichen Sie uns unter 
der neuen Telefonnummer 53 441 

An das 
Bundesministerium f�r Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8  
1 01 0  Hien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
06 0102/4- IV/6/88 31 .3.1 988 

: �; 

. .i:anzen 

- 9.MAi 1988 
Bailg.--

Wien, am 6. 5.1988 

Unser Zeichen: Durchwahl : 
R- 488/lVVR 516/515 

Betreff: 
-\ ["' t ·fft' ift' \;SETZENTVvt;�,f ne/rll .1- . ' Q ?J �ntwurf e�n� �  Bunaesgesetze\ZI _ .......... p .. _ .. "_ .' .C::.e./ ' .. ... - •. 

oetreffena dle Besteuerung 
des Einkommens von nat�rlic H;;.�tllm' 11. !'i\AI 1988 
Personen (Einkommensteuer- U ' 

ge set z 1 9  8 8 ) 110M Al 1998 
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Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskamwern Öste _ 
reichs beehrt sich, dem Bundesministeriuln f�r Finanzen zum 

Entvmr f des oben genannten Bundesgesetzes folgende Stel­

lungnahme bekanntzugeben: 

1. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 2 (Einkunftsarten, Eink�nfte, Einkommen): 

(Wirtschaftsjahr, Umstellung) 

Die Umstellung des Wirtschaftsjahres nach Abs 7 auf einen 

anderen Stichtag ist eine wesentliche betriebsorganisato­

rische Maßnahme, f�r die die Wahlm�glichkeit des Steuer­

pflichtigen nicht mehr eingeSChränkt werden sollte als bis­

her. Derzeit ist die Zustimmung zu erteilen, wenn die Vor­

aussetzungen vorliegen. 
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Zu § 3 (Steuerbefreiungen): 

(Bezüge aus Kranken- und Unfallversorgung) 

Gegen die Streichung der bisherigen Steuerfreiheit der 

Bezüge aus Kranken- und UnfallversorgU119 ln Z 4 bestehen 

Bedenken, da Härten zu befürchten sind. 

(Betriebsveranstaltungen) 

Daß die Steuerbefreiung für bei Betriebsveranstaltungen 

empfangene Sachzuwendungen inhaltlich dCll1 geltenden Recht 

entspricht, wie dies in den Erläuterungen dargestellt wird, 

erscheint nicht richtig. In Z 1 3  ist an Stelle der bisher in 

Z 1 9  enthaltenen Voraussetzung, daß die Kosten das bE:;rkörrlm­

liche Ausmaß nicht übersteigen, nUlllnellr die Angemessenhe i t 

de� Kosten als Voraussetzung der Steuerbefreiung genannt. 

Dar:üt wird eine recht genau feststellbLlre Meßgröße (l1er­

kömI:�lich) durch einen sehr unbestü"mten Gesetzesbegriff 

(angemessen) ersetzt. 

(Zukunftssicherung, Valorisierung) 

'i'Jenn schon die Zukunf tssicherung durch oen Arbeitnehmer 

selbst infolge der Neuregelung der Sonoerau�;CJaben einschnei­

denden Beschränkungen unterworfen wird, sollte doch der 

Höchstbetrag in Z 1 4  von 4.000 S für l'iuhlenc:..unqeli des Arbei t­

gebers valorisiert werden. 

(Deputate Milchwirtschaft) 

Von der Milchwirtschaft wird folgendes Anliegen vorgebracht: 

In den Kollektivverträgen der Milchwirtschaft ist ein be­

scheidenes Deputat für die Dienstnehmer vorgesehen. Dieses 

Deputat ist nach der bestehenden und, wie dem Entwurf zu 

entnehmen ist, auch nach der künftigen Rechtslage mit Aus­

nahme der im Betrieb konsumierten Milch voll steuerpflich­

tig. Demgegenüber werden in § 3 Z 1 8, 1 9  und 20 für be­

stimmte Berufsgruppen bzw. Branchen Steuerbefreiungen für 

bestimmte Sachbezüge (Bier, Tabak, Fahrkarten) gewährt. Die 

Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist u. a., daß der 

Arbeitnehmer die entsprechenden Sachbezüge nicht verkauft 
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bzw. sie nur in elner solchen Menge erh�lt, die einen Ver­

kauf tatsächlich ausschließt, wobei ZUIll Teil auch Farnilien­

angeh�rige in den Genuß des Sachbezuges kornnen k� nne n, 

ohne daß dadurch die Ste uerfreiheit verlorengeht. Es gib t 

keinen sachlichen Grund f�r die Differenzierung der Arbe it -
nehmer im Brauereigewerbe, in tabakverarbeitenden Indu­

strien oder bei Bef�rderungsunternehhlun ge n einerseits und 

Arbeitnehmern in rnilchvcrarbeitenden Unternehmen aneierseits. 

Zu § 4 (Gewinnbegriff im allgemeinen) 

(Entnahrnebegriff) 

Im Zusanunenhang mit eier Gewinnerrait tlung werden die Entnahraen 
nunmehr in Abs � mit derü neuen Begr iff H IJert a bgaben H defi­

niert . Der neue Begriff ist nicht ausj udiziert und ist �ber­

dies unbestirmnt und einer extrelilen l\uslegung zugänglic h . 
Als "nichtbetrieblich vc ranlaßte Wertabgaben" k�nnte n sogar 

Diebstähle, Wert minderun gen infolge von Naturkatastrophen 

und Irc.wissionsschäden usw. angesc:hen \c:crc}en. 

Jedenr alls bedeutet die AufnaJ1Elc von Le is tungen uno I,lutz Ul1-

gen insofern eine Erweiterung, als diese bisher mit anteili-

gen Kosten ( Aus scheiden aus den Bet rie b s ausgabe n )  zu be­

r�cksichtigen waren, �yährend nach de;" Ent\vurf geruäß § 6 

Z 5 lit a der Teilwer t  angesetzt wcrocn soll (was im �brigen 

begrifflich nicht m�glich erscheint, weil ein Käufer eine 

ungewisse k�nftige Nutzung nicht bewerten kann; der Teil­

wertbegriff bezieht sich eben nur auf Wirtschaftsg�ter) . 

Aus den betrieblich veranlaßten Aufwendungen sollen nicht 

nur nichtabzugsfähige Ausgaben nach § 20 ausgeschieden wer­

den, sondern auch die Instandsetzungskosten von Gebäuden, 

wobei diese auf 1 0  Jahre verteilt abgesetzt werden sollen. 

In diesem Zusammenhang werden die in den Erläuterungen zu 

§ 28 (Vermietung und Verpachtung) enthaltenen Begriffsbe­

stimmungen und Beispiele zu zahlreichen Zweifeln und 

Rechtsmitteln Anlaß geben. Insbesondere ergibt sich eine 

Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung des VwGH zur 
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Abgrenzung des aktivierungspflichtigen Aufwandes von den 

Betriebsausgaben. 

(Einnahr;\en-Ausgaben-Hechner) 

Zu ���_l letzter Satz wird vorgebracht, daß diese E rg� nzung 

abgelehnt wird. Auch Einnahn�n-Ausgaben-Rechner, bei denen 

die Betriebsausgaben durch Verordnung oder Erlaß pauschal 

festgesetzt werden, sollten weiterhin Gewinnermittler nach 

dieser Bestif'lfllung sein. Zwischen der Einnal1men-Ausgaben­

Rechnung und der Gewinnermittlung nach Durchschnittss�tzen 

kann es syst e ma ti sch keine andere Gewinnermi ttlungs art 

geben. 

(Dienstreisen: Selbst�ndige/Unselbst5ndige) 

Zu Ab�_2 ,-Jird verlangt, Selbst�ndige und Unselbständige bei 

steuerlicher Behandlung der Aufwendungen anläßlich von 

Dienstreisen gleichzustellen. Es ist unbillig, daß ein 

Unternehmer I der ;�üt einer,1 Angestellten eine Dienstreise 

unterniEiEet , nicht C:;ie se Iben He i se kosten geltend ,nachen 

kann, wie sie der Dienstnehmer steuerfrei ber�cksichtigt 

bekoIIlIlit. Vor allele: ist (lies 'degen des unterschiedlichen 

Eeisebegriffes de s § 26 Z 4 (mindesten:" 25 kIn) der Fall. Zu 

einer unterschiedlichen Behandlung kOlCliitt es außerdem, wenn 

Kollektivverträge oder Betriebsvereinbarungcn ( §  26 Z 4 lit b) 

bestehen, die unterschiedliche Auf teilungen des Tagesgel­

des erm�glichen (was begrifflich nur dem D i enstnehmer zugu-

te kommen kann). 

(Verteilung von Vorauszahlungen) 

In Abs� ist die Auf teilung bestimmter Vorauszahlungen 

auf den Zeitraum, f�r den sie gelten, vorgeschrieben. Sol­

che Vorauszahlungen erfolgen aber nicht in jedem Fall pe­

riodisch und betraglich gleichm�ßig f�r einen längeren 

Zeitraum. Die Anordnung des Entwurfes k�nnte daher zu einer 

periodenunrichtigen Verzerrung von Bilanzpositionen führen. 

Uberdies wird bei dieser Vorgangsweise oft gegen das ele­

mentare Gebot der Bilanzwahrheit verstoßen. 
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Zu § 5 (Gewinn der protokollierten Gewerbetreibenden ) : 

( Begriffsumfang der "P rotokollierung " ) 
Nach den Erl�uterungcn wird infolge Streichung der Worte 

"ir:l Handel s r egister "  § 5 jet zt für j egl iche ForHt von Proto­

kollierung gelten, ",obei namentlich das Genossenschafts­

register genannt wird. Die Pr�sidentenkonferenz der Land-

wirtschaftskannnern h�llt es für besser , 1m Text das Genossen-

schaftsregister ausdrücklich zu erw�hnen. Es k�nnte sonst 

jece Eintragung in (�ineLi �ffentlichen Buch, wenn Einkünfte 

aus Gewerbebetrieb vor liegen, zur Verpflichtung zur Buchfüh-

1-- § r: .c: •• � rung naCll ::J .L  unrcn . 

nicht geciacht. 

��]_§ __ (Bew�rtung) : 

Daran ist z.B. bei Vereinen wohl 

(Neuaufforstungskosten, Absetzung als Betriebsausgabe) 

Zu,e, zwei ten Ab satz oer Z 2 wird neuerljch der bereits ZUlLt 

2. Abgaben�nderungsgesctz 1987 ges tellt e Antrag betreffend 

Neuaufforstungs]:ostcn vorgebracht. lJic dc:unals ,-lird folgende 

Fassung vorgeschlagen: 

"\hc(� für stehendes Holz der h�here Teilwert nicht ange­

setzt, dann sind Aufwendungen für die Pflege des stehenden 

Holzes und Wiederaufforstungskosten als Betriebsausgaben 

abzusetzen. Werden Neuaufforstungskosten nicht als Teilwert 

ansrcsetzt, _.§_i:..Q.� sie _�ls ��!� iee.�ausgaben abzusetzen. " 

Dazu die damalige Begründung : 

"Der in den Erl�utcrungen begründeten Absicht, die Vorgangs­

weise wie vor der Änderung der Rechtsprechung des Verwal­

tungsgerichtshofes beizubehalten, ist voll zuzustimmen. Der 

rund hundertj�hrige forstliche Produktionszeitraum und die 

technische Unm�glichkeit eines ausreichend genauen Be­

standsvergleiches für stehendes Holz begründen ausreichend 

dessen abgabenrechtliche Sonderstellung. Vom Anfang der 

Entwicklung des gegenw�rtigen Einkommensteuersystems an 

hat man daher für die Forstwirtschaft die Gleichzeitigkeit 
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von Aufforstung , Pflege und Ernte fingier t, den Abzug der 

Aufforstungs- und Pflegekosten als Betriebsaufwand zu gelassen 

und die Holzeink�nftc voll der Besteuerung unterzogen. 

Die lia Begutachtungsentwurf vorgeschlagene Anf�gung des 

ersten Satzes f�r sich alleine h�tte allerdings die Folge 

der Aktivierungs pflich t f�r Neubewaldungen (Neuaufforstun­

gen) . Dies br�chte f�r Buchf�hr ung und abgabenrechtliche 

Behandlung jene N ach teile , die im zweiten Absatz der Erl�u­

terungen auf Seite 63 des Begutachtungsentwurfes geschildert 

sind und deretwegc n die Än der ung vorgeschlagen wird. Wegen 

der zu erwartenden Geldentwertung innerhalb des langen 

Zeitraurt:es z\\'isc he n Bestandesbegr�ndung und Holzernte k�we 

dies einc::r sys te ll �'ividr i se n Venveigerung des Abzu ges von 

Neubewaldungskosten als Betriebsaufwand gleich. Diese Art 

der abgabenrechtlichen Behandlung, n�hllich der Zwang, Neu ­

bewaldungskosten aus versteuerteil E ink�nften zu finanzieren 

und zum Nominal�ert auf etwa ein Jahr hundert zu aktivieren, 

u�ßte nrohibi tiv auf i.'ei tere Neuaufforstungen buchführender 

Betriebe vrirken. Das 13en,iiilen UIll eh e  Fu n k t ionsf�higke i t 

der lc:llc:i:irtschclftlicr:e;, Barktorc'!nung zwi ngt zu einer Dros­

selung cJer Proc,u]�tion und zur r'löglichsten Förder ung der 

I';eu}y-',;c->!e;unq bisher lanc>dirtschaftlich genutzter Böden. 

Die:>:-:o CJ j 1 t allgewe in, aL-;o auch für die bu chf�hrenden land­

und forstwirtschaftlichen Betriebe. Dieser gegenw�rtig 

erstrangigen agrar- und budgetpolitischen Zielsetzung w�rde 

die geschilderte abgabe;,rechtliche Behandlung von Neuauf­

forstungen in �ußerst negativ wirksarr� r Weise zuwiderlaufen. 

Es wird daher dringend e r s ucht , den vorgeschlagenen zweiten 

Sat z oder eine Bestin�ung gleicher Wirkung in die Regie­

rungsvorlage aufzunehwen . "  

Zu § 8 (Sonderformen der l-l.bsetzung f�r Abnutzung) : 

(AfA-Prozentsatz f�r land- und forstw. Geb�ude) 

In l\.bs 1 m�ßte der Prozentsatz von 4 % auch f�r land- u nd 

forstwirtschaftliehe Geb�ude gelten. Zu land- und forstwirt-
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schc,ftlichen Zwecken genutzte Gebäude? entwerten sich nam-

lich durchaus nicllt langsamer als gewerblich genutzte. Vor 

alleL Clber d i.irfte eine geringfügige andere Verwendung eines 

Gehz;uc!es nicht dazu führen, daß ein Geb�iude je nach Nutzung 

rechner isch zerlegt werden und für jedell Teil eine andere 

Afh enCtittelt werden uuß. 

( "Firrnenwert" ln der Land- und Forstwirtschaft?) 

Zu i\b��_� ist festzustellen, daß es in der Land- und Forst-

".;rirtschaft keinen "Firnten "-Hert gibt. 

Zu § 12 (Ubertragung stiller Reserven und Ubertragungsrück-

(:;:�.:üa:ü tätscinkünft:e ln voller Höhe reserve- und rücklage-

Zu A�s G wird beantrcgt, nicht nur 50 %, sondern die gesam-

ten E i r,künfte aus :Jalö1utzungen infolge höherer Gev7al t 

als aufgedeckte stille aeserven zuzulassen. Damit würde die 

"li.li;;sc:'enswerte Heinvesti tion in die Forstwirtschaft geför-

dert. 

(At1\':en6ung auf Einnabnen-Ausgaben-H.echner mi t pauschalen 

Betriehsausgaben) 

Zu Abs 9 erhe bt sicb - wie auch an anderen Stellen -die 

Frage, ob durch die Neuforrüulierung des § 4 Abs 3 Einnahmen­

Ausgaben-Rechner, bei denen die Ausgaben durch Verordnung 

oder Erlaß pauschal festgesetzt werden, von der Anwendung 

der Bestimmung ausgeschlossen werden. 

Zu § 16 (Werbungskosten): 

Zu l\bs 1 Z 9: 

(Reisekostensätze, Erhöhung der Dienstgeberbeiträge) 

Im Zusanmlenhang rni t § 26 Z 4 wird bemerkt, daß die Höchst­

sätze bei Reisekosten zu niedrig sind und z.B. bei Forst­

und Gutsangestellten durchwegs überschritten werden. Dies 
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wurde für die Dienstgeber eine zusiltzliche Mehrarbeit bei 

der Zergliederung in steuerfreie und lohnsteuerpflichtige 

Hetrilge bedeuten. Uberdies würden die lohnsteuerpflichtigen 

Teile der Reisekosten die Bemessungsgrundlagen für die 

Arbcitgcberbeitr�ge erh�hen (Sozialversicherung, LohnsUln­

n�nsteuer, Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichs­

fonds usw. ) .  Ferner müßte die umsatzsteuerliehe Bestimmung 

über den Vorsteuerabzug bei Reisekosten ge�ndert werden, 

weil sonst Vorsteuerbetr�ge nicht abgezogen werden k�nnen. 

Eine Erh�hung der Dienstgeberbeitr�ge durch die neuen 

Obergrenzen für Tages- und N�chtigungsgelder wird jeden­

falls abgelehnt. 

Zu § 18 (Sonderausgaben) : 

Zu Ab s 1 Z 3 lit b: 
(.2igenileirnbegriff) 

Es sollte das Erfordernis, daß mindestens 2/3 der Gesamt­

nutzfl�che des Geb�udes Wohnzwecken dienen (Abzugsf�higkeit 

der Betrilge, die zur Errichtung von Eigenheimen usw. aufge­

wendet werden) , beseitigt werden. Wenn die Schaffung von 

\,'Johnraurü als ste uerli ch f�rderungs'lürdig erkc:mnt wird, so 

d2rf es keinen Unterschied machen, in welchem Verh�ltnis 

der Nohnzwecken dienende Geb�udeteil zum Gesamtgeb�ude 

steht. Sonderausgaben sollen naturgemz�ß nur von dem \tlohn­

zwecken dienenden Geb�udeteil abzugsf�hig sein. Richtig ware 

das Erfordernis, daß "mindestens 2/3 der Nutzfl�che des 

nicht betrieblich genutzten Geb�udeteiles Wohnzwecken die-

nen" . 

(Sonderausgaben bei Schaffung von b�uerlichem Wohnraum) 

Hie schon zu früheren Abgaben�nderungsgesetzen vorgebracht, 

wird neuerlich verlangt, die Schaffung von b�uerlichem 

Wohnraum auch dann als Sonderausgaben zu berücksichtigen, 

wenn - vor allem auch aus Gründen der Bauordnung oder der 

Ortsbilderhaltung - der Wohnz wecken dienende Geb�udeteil 

in einem gewissen Zusammenhang mit dem Betriebsgeb�ude 
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steht : 

Nach § 18 Abs 1 Z 3 lit b ergeben slch f�r die Land- und 

die neue Wohnungen errichten, insoferne große 

H�rten, als die aufgewendeterl Mi t tel nicht als Sonderausga­

ben im Sinne des § 18 EStG geltend gemacht werden können. 

Hier w�re eine entsprechende Änderung vordringlich, sie 

wurde wiederholt beantragt. 

Eigenheime im Sinne des § 18 Abs 2 Z 3 EStG werden in der 

Praxis nur als solche anerkannt, wenn sie völlig getrennt 

von den Wirtschaftsgeb�uden stehe il und selbst keine der 

Wirtschaft dienende R�umlichkeit enthalten. Dies wird dann 

nicht mehr angenor::ncn, Kenn das Hirtschaftsgeb�ude an das 

Haus angebaut wird und ein gemeinsames Dach mit dem Wohnge­

b�ude besitzt. Da aber in den allermeisten F�llen eine 

getrennte Errichtung der V;ohngeb�ude von den �iirtschaftsge­

b�uden aus r�umlichcn Gr�nden nicht möglich ist, können 

die Land- und Fors t wi r te in den meisten F�llen die get�tig­

ten Aufwendungen für die Neuerrichtun�J von l'Johnraulll nicht 

als Sonderausgaben geru�ß § 18 des EStG geltend machen. 

wie bekannt, ist auch aus bau- oder raurr�rdnungscechtli­

chen Gr�nden eine völ lige Trennung zwischen Wohn- und Wirt­

schaftsgeb�ude eines Bauernhofes oft gar nicht zul�ssig. 

Aber selbst wenn eine Trennung zVv'ischen Hohnhaus und �'Jirt­

schaftsgeb�ude rechtlich möglich w�re, ist ein Abweichen 

von bew�hrten und ortstypischen Bauweisen aus steuerlichen 

Gr�nden ein nicht ,.runschenswerter Zustand. 

(Energiesparende Maßnahmen) 

Daß nach Abs 1 Z 3 lit c energiesparende Maßnahmen nur 

mehr zusammen mit Instandsetzungsaufwendungen ber�cksichtigt 

werden können, ist angesichts der �berragenden Bedeutung 

der Energiegewinnung aus Biomasse ein R�ckschlag f�r 

umweltfreundliche Heizanlagen. 
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��� § 20. (Nichtabzugsfälüge Ausgaben) : 

(Angernessenhei tsprüfung für Betr iebsausgaben) 

Für betriebliche Aufwendungen, die auch die Lebensführung 

berühren (z.B. Büroeinrichtung) , soll künftig eine Prüfung 

auf Angemessenheit erfolgen k�nnen. Das kann zu einer will­

kürlichen Vollziehung führen. 

Zu § 21 (Land- und Forstwirtschaft - § 2 Abs 3 Z 1 ): 

(Landw. Einkünfte bei Gesellschaftern/Mitunternehmern) 

In Abs 2 Z 2 ist als Voraussetzung für die Zurechnung der 

Einkünfte zu jenen aus Land- und Forstwirtschaft gefordert, 

daß sich bei einer Gesellschaft deren Tätigkeit ausschließ­

lich als land- und forstwirtschaftliche darstellt. Dieses 

Ausschließlichkeitserfordernis k�nnte schon dann als nicht 

gegeben angesehen "1erden, wenn e inzelne FreHldenzimmer, z. B. 

im P.c1j1I,1en des Ur laubs Cl':l Bauernhof, vermie t et i,·:erden. Das 

Erforderllis der Ausschließlichkeit sollte daher gestriChen 

oder wenigstens ge�ildect werden. 

Sinnvoll ware eine H.egelung, bei der nicht so sehr auf die 

"lanC.- und forstwirtsehaftliche T�1tigkeit" abgestellt wird, 

sondern nach de r Einlcünfte aus solchen Tätigkeiten, ale 

bei� �inzellandwirt zu den Einkünften aus Land- und Forst­

wirtschaft geh�ren, auch bei Gesellschaften zu dieser Ein­

kunftsart zählen. 

Zu § 24 (Veräußerungsgewinne) : 

(Keine Betriebsaufgabe bei Verpachtung an späteren Überneh­

mer) 

Eine wünschenswerte KlarsteIlung 
" 

,·/are, daß bei Verpachtun-

gen keine Betriebsaufgabe unterstellt wird, wenn es sich um 

die Überlassung der Nutzung an den voraussichtlichen späte­

ren Übernehmer handelt. Kommt es in der Folge dann nicht zu 

einer Übergabe, so wäre im Falle einer entgeltlichen Veräus­

serung oder (endgÜltigen) Aufgabe ein Veräußerungsgewinn 

für diesen Zeitpunkt zu ermitteln. 
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Zu § 27 (Kapital vermögen - § 2 libs 3 Z 5): 
(Warenr�ckverg�tung) 

Zu l\bs 1 Z 1 li t b "lin; auf Cie Stellungnallilll' (je:,; Ös ter­

reichischen Raiffeisenverbandes zu § 13 Körperschaftsteuer-

gesetz (l"larcnr�ckvcrg�tung) hingcv:icscn. 

Zu § 28 (Vermietung un� Verpachtung) : 

(Auf teilung von Instandhaltungsarbeiten) 

In Abs 2 sollte das \Jeiterlaufen der Zehntelabsetzung we-

nigstens auf s�mtliche F�lle des unentgeltlichen Erwerbes, 

insbesondere auch auf Schenkung unter Lebenden ausgedehnt 
werden. Es w�re abzulehnell, wenn der Entschluß, ein Geb�ude 

s chon zu Lebzeiten an einen k�nf tig en Erben zu ubertrag en, 

mit steuerlichen Nachteilen verbundell ware . Der vorgesehene 

Ve rf all re stl icher ZeL" te Hlct Löge iu 1<311e Ger Übe n:.ragung 

des Geb�udes auf eine ::l;-ldere Person \,.;ir6 als u ngerechtfer-

tiste H�rte abgelehnt. 

��_.§._ 3 0 i§.Eekul�t �on�.sI�::�chä .fle 1 
(Verdoppelung der Behaltefris t) 

Die Verdoppelung der S�:Jer:-rfrist III i\).)s 1 Z 1 lit a steht 

der nobilit�t von Grund und Boden diailletral gegen�ber. 

F�r den Fall des I'Jirksii;;Merden:::; c:,er ßest iJamung werden große 

Schvlierigkeiten erwartet. Es stellt ej nen empfindlichen 

Eingriff in "wohlervlorbene Rechte" dar, daß ber:-ei ts abge-

laufene Spekulationsfristen wieder wirksam werden. Eventuell 

w�re dazu § 125 (ÜbergangSbestimmung) insofern zu erwei­

tern, als die I'Jorte angefügt werden: 11 sofern der Zei tpunkt 

der Anschaffung nach dem 31.12.1983 liegt. " 

Wenigstens der Erwerb von Todes wegen s ollte auch weiterhin 

bei Ver�ußerung nicht an die Spekulationsfrist gebunden 

sein, da hier Umgehungen auszuschließen sind. 

Zu § 37 (Errn�ßigte Steuers�tze): 

( Besondere Waldnutzungen) 

In Abs 1: soll es beim bisherigen Text bleiben. Bisher ist 

3/SN-127/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 11 von 15

www.parlament.gv.at



- 12 -

nc.,ülich cer EinkoIllI,ic'L:>tcucctarif auf jcnen Einkomn,ensteil 

ill1zuwenden, der nich"c schon derrt erLl�:ißigten Steuersatz 

untecwocfell wordcn ist. Nach dem Entwurf sind alle Eink�nfte 

zusar'lmenzuzc.hlen, wobei auf außerorüent.liche Eink�nftc die 

Hiilf 'ce (tC s für das gesaI,;te EinkolitI.lCI' er:I1i t ce 1 tcn Durch­

schnittssteuersatzes ange wendet wird, der Rest unterliegt 

dCLl Durchschnittssteuersatz f�r das gesamte Einkommen. 

(AUßerordentliche Eink�nfte) 

Zu Abs 2 wird die Einf�h rung elner 7-j5hrigen Sperrfrist in 

Z 1 bis 3 abgelehnt. 

Der Zei�raum von 7 Jahren ist zu lang , weil es schon bei 

'descntlich kürzen;n Zeiträurilcn zu einer.c empf i n dlichen Pro­

qrcssionsschub kOI�lIlt, cer jil durch diese BestiI ' llüung berück-

sichtigt wercen soll. 

l�irC an einer Frist festgehalten, so 1St auf folgendes zu ver-

r ... ?C i sen: 

In Z 1 müßte ,, ;an vlegen elnes lllöglichcn unentgeltlichen Er­

werbs die Zeit des Vorbesitzers dazuz�hlen. 

In Z 2 warc zu bede nken , daß e twa d0r Vater Einnahmen-Ausga­

b en-Rechnec ,  der Sohn Gewinnermittler durctl Vermögensver­

gleich ist. Z 1 gilt sinngemc.ß. 

Zu Z 3 zeigt sic h der iiangel der Bestimmung daran, daß 

manche Entschädigungskon�onenten (Teile der gesamten 

Entschädig ung) nicht für sieben Jahrc gewährt werden, ande­

re schon, wobei bestimmte Zeiträume oft gar nicht fest­

stellbar sind. Durch die vorgeschlagcne Frist wird es hier 

zu besonderen HärJcen kommen, weil es sich hier um Ersatz 

laufender Eink�nfte handelt, deren Zusa®nenbal1ung auf je­

den Fall einer Tarifkorrektur bedarf. 
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Zu § 41 (Veranlagung von lohnsteuerpflichtigen Einkünften) 

(Wegfall des Veranlagungsfreibetrages) 

In Aos 3 ist eine we s e n t liche j�nderung en thal t en , n2Iillich 

der Weg fall des bisherigen Veranlagungsfreibetrages von 

10.000 S. vhe bisher I'ieraen Lohnsteueq.)flichtige im wesent­

lichen nur dann veranlagt, wenn sie ander e Einkü nfte 
(z.B. aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, aus 

selbst2ndiger Arbeit usw.) beziehen und diese anderen Ein­

künfte mehr als 10.000 S betragell. Bisher wurae jedoch 

bei der Veranlagung ein Betrag von 10.000 S abgezogen, 

gleichgültig, wie hoch diese anderen Einkünfte warell. 

Von der Einschleifregelung abge s ehen , kann von einern \'Jeg­

!�ll de�_�era�!agungs�Eeibetrages ge sproche n werden, was 

��� alleIl1 und spezifisch für die große Zahl 

werbslandvlirte und Bauernpensionisten einen 

tet. 

Z u  § 72 (Jahresausgleich): 

der i\iebener-

(Drohender Anspruchsverlust beim Alleinverdienerabseczbetrag) 

Zu l'ibs� in Verbindung mit § 41 Abs 2 wird bel<lCrkt, etaß 

�erzeit Allcinverdienerabsetzbetr2ge bis zum Ende des 

z\'.'citfolgenden Kalenc�erjahres ge l t end gerilacht viercien können 

(0 72 Abs 2 lit b EStG 1972). Dies ist offenbar nach dem 
En-:::'\mrf nicht mehr möglich, da nach § 72 l�bs 2 letzter Satz 

nur eine Frist bis 3 0. Juni des Folgejahres zur Verfügung 

steht, die eem bisherigen entsprechende 2 -Jahrcsfrist Ül 
§ 41 Abs 2 aber nicht mehr für den Alleinverdiener (erhal­

ter)absetzbetrag gilt_ Da bei Veranlagung des anderen Ehe­

partners das Vorliegen der Voraussetzungen (Einko@menshöhe) 

oft erst im zweiten Folgejahr bekannt wird, ist das Beibe­

halten der 2-Jahresfrist zur Vermeidung von Anspruchsver­

lusten beim Alleinverdienerabsetzbetrag samt Kincierzusch12-

gen (!) erforderlich. 
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11. 

An<jcsichts der l�u.czen zur VcrfügullCj stL2henöen Frist 'I"mrdell 

liber ehe im Rahmen des "Steuerreronll-Paketes 11 feststehenden 

Änderungen h inaus (zu Genen von eingeh enden Äußerungen abge­

seh::::n wird) doch viele ge'irlichtige j�n öerunge n vorgenommen. 

Fllr ein neue� Ein:�oll1r,lensteuergesetz 1 988 v/aL die Fristset­

zuns nicht angemessen. 

Angcschlossen ist �ic Stcllungna�De 60S ÖstcLreichischell 

l1aifreisenverbanc1es, ,,;oVleit sie cJas l�inkor"n,enstcuergesetz 

betrifft; sie ist Bestandte il der Stellungnahme der Pr�si-

s:�uczt .. 

Pr;-lsidiUI:l i<:2 tional rate s 

Der Pr�sident: 

\'lir(� von öieser Stellungnahme 

Der Generalsekrct�r: 

\ 
i 
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- -,- Dr.MaSSaUer/Dr:Rut�
_

1 1) Diktiert: ----------Holzmanrr------------
2) G2schricber,' - ------ - - --------- ::---------Gen-: S�k�:_��� � 

, - - , Pra s • , ---------------- J �� '�, jL:m ;- " , ,
' 

____ -_���������_� ______ . __________________ � 
i 5) ____ , _______________ ._. _____ "li "'C> • •  ' 6) 

____________ " 
7) :,:1; , : - - --- - : - � - ; : - i - : : � ::: _-_-_-.-_-_-_-_-__ �;t�� __ O�. � 8) A'?fJ, arr;:-------------- rj'r'.Massauer ___ - 1 9) Wl�dt3rVOf':dg{) an: -------------------------=_________ I 10) Zur Registratur 8r11: �:,:�:��:..:::.:=--::- -. ' 

1.-__ � .. .,.. t� .�"_.""�'r.-,_ .. ;o... 

Abschriften an: 
A" nU"'" uV �hf. -e:l.le LWK, \yv, ""', �t�r.Baub.(9-fach) �.Baub. 

�ab:hda 
ßtI.Walter 
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